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BETRIFFT Antrag des Stadtrates betreffend Genehmigung der Teilrevision des Organisations-

reglementes; Aufhebung Altersplanungsausschuss und Sicherheitsausschuss 
 

  
 

ANTRAG DER GESCHÄFTSPRÜFUNGSKOMMISSION 
ZU HANDEN DES STADTPARLAMENTES 

DIE GESCHÄFTSPRÜFUNGSKOMMISSION 

NACH EINSICHTNAHME UND IN KENNTNIS DES ANTRAGES DES STADTRATES  

BESCHLIESST: 
 

 
1. Die Geschäftsprüfungskommission empfiehlt dem Stadtparlament einstimmig, die Teilrevision des Orga-

nisationsreglementes (OrgRgl; IE 100.01.02), durch den Stadtrat erlassen am 19. Februar 2026, zu ge-
nehmigen und in Kraft zu setzen. 

2. Mitteilung an: 
a. Abteilung Präsidiales, Parlamentsdienst 
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BEGRÜNDUNG 

AUSGANGSLAGE 

Im Hinblick auf die Amtsdauer 2026 bis 2030 überprüft der Stadtrat seine Delegationen und Ausschüsse. Er 
gelangt zum Schluss, den überwiegenden Teil der bestehenden Gremien beizubehalten, da sich diese in der 
laufenden Amtsperiode bewährt haben. 

AUFHEBUNG EINZELNER AUSSCHÜSSE 

Für einen Altersplanungsausschuss sowie einen Sicherheitsausschuss wird hingegen kein Bedarf mehr gese-
hen. Die strategische und politische Verantwortung für die Altersarbeit sowie für Sicherheitsfragen liegt beim 
Gesamtstadtrat. Die zuständigen Ressortmitglieder bringen die entsprechenden Geschäfte in die Gesamtbe-
hörde ein und entscheiden im Rahmen der geltenden Kompetenzregelungen in ihren Zuständigkeitsbereichen. 

Die Erfahrungen der vergangenen Jahre zeigen, dass eine vorgängige Behandlung entsprechender Geschäfte 
in Ausschüssen nicht erforderlich ist. Auch künftig besteht kein entsprechender Bedarf. Die Koordination zwi-
schen den Ressorts erfolgt situativ bei Bedarf. Dieses Vorgehen erweist sich als flexibel und effizient und bie-
tet Vorteile gegenüber dauerhaft eingesetzten, formellen Ausschüssen. 

Vor diesem Hintergrund revidiert der Stadtrat das Organisationsreglement mit Beschluss vom 19. Februar 
2026 teilweise und hebt den Altersplanungsausschuss sowie den Sicherheitsausschuss im Hinblick auf die 
kommende Amtsdauer auf. 

RECHTLICHE GRUNDLAGE 

Gemäss Art. 29 Ziff. 1 der Gemeindeordnung erlässt der Stadtrat das Organisationsreglement. Dieses ist ge-
mäss Art. 20 Ziff. 12 der Gemeindeordnung durch das Stadtparlament zu genehmigen. 

PRÜFUNG DURCH DIE GESCHÄFTSPRÜFUNGSKOMMISSION 

Die Geschäftsprüfungskommission prüfte den vorliegenden Antrag. Die durch die Kommission gestellten Fra-
gen wurden durch den Stadtrat zur Zufriedenheit der Kommissionsmitglieder beantwortet. 

Der Altersplanungsausschuss wurde in der letzten Amtsperiode lediglich einmal im Rahmen der Überarbeitung 
des Alterskonzepts einberufen; zuvor dient er insbesondere dem Austausch mit Fachpersonen. Der Sicher-
heitsausschuss tagte in der letzten Amtsperiode nicht mehr, da dessen Koordinationsaufgaben inzwischen in-
tern durch die Verwaltung wahrgenommen werden. 

Trotz der demografischen Entwicklung erachtet der Stadtrat einen festen Altersplanungsausschuss derzeit 
nicht als erforderlich. Stattdessen sollen bei Bedarf temporäre, projektbezogene Arbeitsgruppen eingesetzt 
werden. Strategische Entscheidungen werden direkt durch das zuständige Stadtratsmitglied in den Gesamt-
stadtrat eingebracht. 
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FAZIT DER GESCHÄFTSPRÜFUNGSKOMMISSION 

Die Geschäftsprüfungskommission gelangt zum Schluss, dass die beiden Ausschüsse ohne Weiteres und er-
satzlos aufgehoben werden können. Sie empfiehlt dem Stadtparlament einstimmig, die Teilrevision des Orga-
nisationsreglementes zu genehmigen.  

 

 
Stadtparlament Illnau-Effretikon 
Geschäftsprüfungskommission 
  

    

Beat Bornhauser Annina Annaheim 
Präsident Aktuarin 
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